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■ Gesetze (Auszüge)  
 
§ 651 k BGB – Sicherstellung, Zahlung 
 

(1) Der Reiseveranstalter hat sicherzustellen, dass dem Reisenden erstattet werden    
1. der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters ausfallen, und 
2. notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden infolge Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters für die Rückreise entstehen. 

Die Verpflichtungen nach Satz 1 kann der Reiseveranstalter nur erfüllen  
1. durch eine Versicherung bei einem im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 

befugten Versicherungsunternehmen oder 
2. durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb      

befugten Kreditinstituts. 
 

(2) Der Versicherer oder das Kreditinstitut (Kundengeldabsicherer) kann seine Haftung für die von ihm in 
einem Jahr insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge auf 110 Millionen Euro begrenzen. 
Übersteigen die in einem Jahr von einem Kundengeldabsicherer insgesamt nach diesem Gesetz zu 
erstattenden Beträge die in Satz 1 genannten Höchstbeträge, so verringern sich die einzelnen 
Erstattungsansprüche in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag steht. 

 
(3) Zur Erfüllung seiner Verpflichtung nach Absatz 1 hat der Reiseveranstalter dem Reisenden einen 
unmittelbaren Anspruch gegen den Kundengeldabsicherer zu verschaffen und durch Übergabe einer von 
diesem oder auf dessen Veranlassung ausgestellten Bestätigung (Sicherungsschein) nachzuweisen. Der 
Kundengeldabsicherer kann sich gegenüber einem Reisenden, dem ein Sicherungsschein ausgehändigt 
worden ist, weder auf Einwendungen aus dem Kundengeldabsicherungsvertrag noch darauf berufen, 
dass der Sicherungsschein erst nach Beendigung des Kundengeldabsicherungsvertrags ausgestellt 
worden ist. In den Fällen des Satzes 2 geht der Anspruch des Reisenden gegen den Reiseveranstalter 
auf den Kundengeldabsicherer über, soweit dieser den Reisenden befriedigt. Ein Reisevermittler ist dem 
Reisenden gegenüber verpflichtet, den Sicherungsschein auf seine Gültigkeit hin zu überprüfen, wenn er 
ihn dem Reisenden aushändigt. 

 
(4) Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen des Reisenden auf den Reisepreis vor 
Beendigung der Reise nur fordern oder annehmen, wenn dem Reisenden ein Sicherungsschein 
übergeben wurde. Ein Reisevermittler gilt als vom Reiseveranstalter zur Annahme von Zahlungen auf 
den Reisepreis ermächtigt, wenn er einen Sicherungsschein übergibt oder sonstige dem 
Reiseveranstalter zuzurechnende Umstände ergeben, dass er von diesem damit betraut ist, 
Reiseverträge für ihn zu vermitteln. Dies gilt nicht, wenn die Annahme von Zahlungen durch den 
Reisevermittler in hervorgehobener Form gegenüber dem Reisenden ausgeschlossen ist. 

 
(5) Hat im Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Reiseveranstalter seine Hauptniederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so genügt der Reiseveranstalter seiner 
Verpflichtung nach Absatz 1 auch dann, wenn er dem Reisenden Sicherheit in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften des anderen Staates leistet und diese den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 entspricht. 
Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass dem Reisenden die Sicherheitsleistung nachgewiesen werden 
muss. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn 
1.  der Reiseveranstalter nur gelegentlich und außerhalb seiner gewerblichen Tätigkeit Reisen      

veranstaltet,  
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2.   die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis 75         
Euro nicht übersteigt, 

3. der Reiseveranstalter eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, über deren Vermögen ein         
Insolvenzverfahren unzulässig ist. 

 
 
  
§ 147 b GewO – Verbotene Annahme von Entgelten für Pauschalreisen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 651k Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, ohne Übergabe eines Sicherungsscheins oder ohne Nachweis einer 
Sicherheitsleistung eine Zahlung des Reisenden auf den Reisepreis fordert oder annimmt.  

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  

 
 
 
§ 4 UWG – Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen   

Unlauter handelt insbesondere, wer  
1.  geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher 

oder sonstiger Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in menschenverachtender Weise oder 
durch sonstigen unangemessenen unsachlichen Einfluss zu beeinträchtigen; 

2. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, geistige oder körperliche Gebrechen, das 
Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die Leichtgläubigkeit, die Angst oder die Zwangslage von 
Verbrauchern auszunutzen; 

3. den Werbecharakter von geschäftlichen Handlungen verschleiert; 
4.  bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken die 

Bedingungen für ihre Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt; 
5.  bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbecharakter die Teilnahmebedingungen nicht 

klar und eindeutig angibt; 
6.  die Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von dem Erwerb 

einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig macht, es sei denn, das 
Preisausschreiben oder Gewinnspiel ist naturgemäß mit der Ware oder der Dienstleistung 
verbunden; 

7.  die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; 

8.  über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den 
Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die 
geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, 
sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und 
hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die 
Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet 
wurden; 

9.  Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen 
eines Mitbewerbers sind, wenn er  

a)  eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, 
b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt 

oder beeinträchtigt oder 
c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat; 

10.  Mitbewerber gezielt behindert; 
11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der 

Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. 
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§ 12 UWG – Anspruchsdurchsetzung, Veröffentlichungsbefugnis, Streitwertminderung 

(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der 
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch 
Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. 
Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden. 

 
(2) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung können einstweilige 
Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden. 

 
(3) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlassung erhoben worden, so kann das Gericht der 
obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich 
bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse dartut. Art und Umfang der Bekanntmachung 
werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Eintritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht worden ist. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig 
vollstreckbar. 

 
(4) Bei der Bemessung des Streitwerts für Ansprüche nach § 8 Abs. 1 ist es wertmindernd zu 
berücksichtigen, wenn die Sache nach Art und Umfang einfach gelagert ist oder wenn die Belastung 
einer der Parteien mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert angesichts ihrer Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse nicht tragbar erscheint. 

 
 
 

Alle Auszüge Stand April 2009, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
 

 


